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Fünktes Napitel .

Vom Staatscredit und dem Zuſammenwirken des

Credits und anderer Urſachen , von denen die Leich —0

tigkeit , Anlehen zu finden , abhaͤngt.

Staatscredit und Staatsanlehen, im Gegenſatze von Privatcredit
und Privatanlehen .

er oͤffentliche Credit beſteht zwar in derſelben Art von
Vertrauen , wie der Privatcredit , und die Geſchaͤfte, in
welchen dieß Vertrauen gegeben wird , ſind gleicher Natur ,
wer auch die Stelle des Schuldners einnehmen mag . Allein
in mehrfacher Beziehung ſind die Verhaͤltniſſe , die aus der
Eigenſchaft des Staats , als Entlehner und Schuldner ,
entſpringen , in Vergleichung mit den Verhaͤltniſſen gleicher
Art unter Privatperſonen , beachtungswerth.

Wenn der Staatsglaͤubiger , wie der Privatglaͤubiger,
ſein Eigenthum ſeinem Schuldner nur in dem groͤßern oder
geringern Vertrauen uͤberlaͤßt , daß derſelbe die uͤbernommene
Verbindlichkeit gewiſſenhaft erfuͤllen werde ; ſo iſt ihre Stel —⸗
lung doch darin verſchieden , daß Privatperſonen , denen es
nur an gutem Willen fehlt , durch Zwangsmittel zur Er⸗
fuͤllung ihres Verſprechens angehalten werden koͤnnen, welche
Folgen hieraus auch fuͤr ihr Wohlbefinden entſtehen moͤgen;
waͤhrend der Staatsglaͤubiger lediglich von der Gerechtigkeit
und Loyalitaͤt ſeines Debitors abhaͤngt, der im Gedraͤnge
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der Umſtaͤnde ſeine Machtvollkommenheit benutzen kann ,

um auf directe oder indirecte Weiſe ganz oder zum Theil

ſich ſeiner Schuld zu entledigen .

Der Glaͤubiger ſchoͤpft in jedem Falle die Werthe , die

er darleiht , aus der Maſſe der vorhandenen disponibeln

Kapitalien , die entweder unbenutzt niedergelegt waren , und

in die Circulation zuruͤckkehren , oder das Reſultat neuer

Anhaͤufungen ſind , oder einer fruͤhern Verwendung entzogen

werden ; und der Staat , wie der Private , kann zu pro —

ductiven oder unproductiven Zwecken Darleihen erheben .

Allein die Hervorbringung materieller Werthe gehoͤrt nicht

zu dem gewoͤhnlichen Berufe der Staatsverwaltung . Ihre

Ausgaben , und vorzugsweiſe diejenigen , welche mittelſt

Anlehen beſtritten zu werden pflegen , ſind daher faſt immer

unproductiv . Anlehen zu unproductiven Zwecken haͤlt aber

im Privatverkehr theils die natuͤrliche Sorge der Indivi —

duen fuͤr die Zukunft , theils die Creditloſigkeit der Perſo —

nen , die einen Hang zur Verſchwendung fremder Kapitalien

verrathen , in engern Schranken , und in der Regel finden

die Kapitalien , welche Privatperſonen entlehnen , eine frucht⸗

bare Anwendung . Daher iſt die Quelle , woraus dem

Privatglaͤubiger die Verguͤtung fuͤr den Verzicht auf den

Gebrauch ſeines Kapitals zur productiven Verwendung ge—

leiſtet wird , in der Regel das Einkommen , das dieſes

Kapital ſelbſt abwirft ; dem Staatsglaͤubiger muß aber dieſe

Verguͤtung aus dem Einkommen geleiſtet werden , das die

Frucht anderer Kapitalien , der Arbeit des Volks und der

hervorbringenden Kraͤfte der Natur iſt , und wovon der

Staat ſeine Steuern erhebt .

Der eigentliche Schuldner des Staatsglaͤubigers iſt der

Steuerpflichtige , der ſich gegen ihn in der Lage eines Schuld —

ners befindet , welcher die , ihm anvertraute , Werthe un—
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fruchtbar verzehrt hat , und der Staat ſteht zwiſchen beiden

nur als Mittelsperſon .

Die Zinſen , welche die Regierung dem Darleiher ver —

ſpricht , bilden ſich aus den naͤmlichen Beſtandtheilen , wie

bei Darleihen an Privatperſonen . Das Miethgeld wird

eben ſo mit den Gewinnſten , die bei fruchtbarer Anlage der

Kapitalien zu erwarten ſind , ſich gleich zu ſtellen ſuchen ,
und die Aſſecuranz⸗Praͤmie von der Schaͤtzung der Ge —

fahr abhaͤngig bleiben , welche der Glaͤubiger wegen des

gaͤnzlichen oder theilweiſen Verluſts etwa zu erblicken glaubt .
Allein wenn bei Privat - Anlehen zu productiven Zwecken ,
Darleiher und Entlehner in ihrem gegenſeitigen Angebote
nur durch die Schaͤtzung der Gewinnſte , welche die Ver —

wendung der Kapitalien erwarten laͤßt, geleitet werden ,

und die Kapital⸗Gewinnſttaxe , wie ſie der Zuſtand der Pro⸗
duction und das gegenſeitige Verhaͤltniß der Productivkraͤfte

darbietet , die Grenze des Miethgeldes , in der Regel , be —

ſtimmt ; ſo uͤbt bei oͤffentlichen Anlehen fuͤr Ausgaben , durch
deren Beſtreitung die Erreichung unſchaͤtzbarer , wirklich oder

vermeintlich nothwendiger , Zwecke bedingt iſt , oder als be —

dingt erachtet wird , zugleich die D ringenheit des Kapital —
beduͤrfniſſes jenen Einfluß auf die Bildung des Miethgeldes
aus , deſſen wir im zweiten Kapitel gedachten .

Aus der beruͤhrten Stellung des Staates ergibt ſich aber ,
daß der Mangel an Vertrauen , der die Aſſecuranz⸗Praͤmie
ſteigert , und bei Privatanlehen , in der Regel , mehr auf
Zweifeln uͤber das Zahlungsvermoͤgen des Schuldners be —

ruhet , bei oͤffentlichen Anlehen zugleich aus Bedenklichkeiten
uͤber die Feſtigkeit des Willens und die moraliſche Kraft
hervorgehen kann , welche man vorausſetzen muß , um auch
unter ſchwierigen Umſtaͤnden eine mit ungewoͤhnlichen An⸗

ſtrengungen verbundene Erfuͤllung der Geldverbindlichkeiten
des Staates zu erwarten .
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Wie die Kapitalforderungen an den Staat , ſo koͤnnen

auch die Schuldkapitalien , die aus Privat - Creditgeſchaͤften

entſtehen , Gegenſtand des Kaufs und Verkaufs zwiſchen dem

Glaͤubiger und dritten Perſonen werden ; allein es liegt in

der Natur der Sache , daß Privatſchulden , nur in ſehr

eingeſchraͤnktem Maße , oͤffentliche Schulden dagegen , bei

der allgemein verbreiteten Kenntniß der Lage und Verhaͤlt—

niſſe des Creditors , unbedingt geeignet ſind , als ein Mittel

zu dienen , ohne Veraͤnderung in der Perſon des Schuldners ,

Kapitalien von einer Perſon auf die andere uͤberzutragen,
und es iſt einleuchtend , daß dieſer Umſtand auf die Credit⸗

geſchaͤfte des Staats , insbeſondere in Beziehung auf die

Dauer der Anlehen , einen wichtigen Einfluß ausuͤbt .

Die Quelle , woraus der Privatglaͤubiger , ſo wie der

Staat , die Ruͤckzahlung der Kapitalien leiſtet , ſind ent⸗

weder vorhandene Kapitalien , die nur ihre Beſitzer wechſeln ,

oder neue Erſparniſſe . Waͤhrend aber dieſe Art der Ruͤck—

zahlung von Seite der Privatſchuldner , nach ihren indivi —

duellen Verhaͤltniſſen , verſchieden ſeyn kann , bewirkt , in der

Regel , jede effective Schuldentilgung von Seite des Staats

eine Kapitalanhaͤufung , in ſo ferne die Steuern , die

er zu dieſem Zwecke erhebt , von dem Einkommen der Staats —

glieder genommen werden . Dieſe werden dadurch zu Ein —

ſchraͤnkungen und Erſparniſſen genoͤthiget , deren Reſultat

ſich in den Caſſen des Staates ſammelt . Die Regierung

ſetzt ſodann die Glaͤubiger durch die Zuruͤckzahlung ihres

Kapitals in den Stand , uͤber den Werth jener Erſparniſſe
erfuͤgei „ eoc

zu verfugen . Dieß vorausgeſetzt „ wollen wir die Funda —

mente des oͤffentlichen Credits naͤher betrachten
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